
Amtliche Anzeigen

Wahlprotokoll über die Erneuerungswahl 
des Friedensrichters für die Amtsdauer 2015–2021

Zahl der Stimmberechtigten 2989
Zahl der Stimmenden 1245

Eingegangene Wahlzettel 710

abzüglich – ungültig eingelegte Wahlzettel 16

abzüglich – leere Wahlzettel 229

abzüglich – ungültige Wahlzettel 2

Gültige Wahlzettel/Gültige Stimmen 463

= Absolutes Mehr 232
Stimmen erhielten Total Gewählt

Enrico Denicolà, Welbrigring 18 414 Ja

Vereinzelte Stimmen 49

Gültige Stimmen 463

Rechtsmittel  
Gegen diese Wahlen kann wegen Verletzung der Vorschriften über die politischen Rechte 
und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechts-
rekurs beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, Postfach, 8953 Dietikon, erhoben werden. 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten und ist in dreifacher 
Ausfertigung einzureichen. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 
Geroldswil, 13. März 2015 Gemeinderat Geroldswil 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinden des Bezirks Dietikon

Wahlen vom Sonntag, 12. April 2015

Kantonale Vorlagen
1. Erneuerungswahl von 11 Mitgliedern des Kantonsrates (Wahlkreis VII, Dietikon)

für die Amtsdauer 2015–2019
2. Erneuerungswahl von 7 Mitgliedern des Regierungsrates

für die Amtsdauer 2015–2019

Urnenöffnungszeiten und vorzeitige Stimmabgabe
Siehe Abstimmungsunterlagen.

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind Schweizer Staatsangehörige, die in einer der oben erwähnten
Gemeinden den politischen Wohnsitz und das 18. Altersjahr zurückgelegt haben sowie
nach den Bestimmungen von Art. 2 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte
nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.

Stimmberechtigte, die den Stimmausweis und das Stimmmaterial bis Dienstag, 7. April
2015, nicht erhalten haben, können sich bis spätestens Freitagvormittag, 10. April
2015, bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung melden.

Wer nach dem 16. März 2015 den politischen Wohnsitz wechselt, erhält am neuen
Wohnsitz die Wahl- und Abstimmungsunterlagen nur gegen den Nachweis, dass er
oder sie das Stimmrecht nicht bereits am bisherigen politischen Wohnsitz ausgeübt
hat.

Stimmabgabe
Für die Stimmabgabe werden die amtlichen Wahl- und Stimmzettel verwendet. Der
Wahl- oder Stimmzettel muss durch die stimmberechtigte Person handschriftlich aus-
gefüllt oder geändert werden.

Stimmabgabe an der Urne
Auch bei der persönlichen Stimmabgabe an der Urne muss der Stimmrechtsausweis
unterschrieben sein.

Stellvertretung
Die Stimmberechtigten können sich durch eine andere stimmberechtigte Person ver-
treten lassen. Die vertretene Person erklärt ihr Einverständnis zur Vertretung durch Un-
terzeichnung des Stimmrechtsausweises. Der Stellvertreter muss gleichzeitig seinen
eigenen, unterschriebenen Stimmrechtsausweis abgeben. Niemand darf mehr als zwei
Personen vertreten.

Briefliche Stimmabgabe
Stimmberechtigte, die brieflich stimmen und wählen wollen, haben ein mit dem Ver-
merk «Briefliche Stimmabgabe» versehenes Kuvert der Gemeinde- oder Stadtverwal-
tung mit folgendem Inhalt zuzustellen:

a) Stimmrechtsausweis mit der unterschriebenen Erklärung, dass sie brieflich stimmen;
b) verschlossenes Stimmzettelcouvert mit den Stimm- und Wahlzetteln.

Die Kuverts sind rechtzeitig der Gemeinde- oder Stadtverwaltung zuzustellen, sodass
sie vor der Schliessung der Wahl- und Abstimmungslokale eintreffen. Später eintref-
fende Sendungen fallen ausser Betracht.

Stimmregister
Für Auskünfte über die Stimmberechtigung einer Person kann man sich auf der Ge-
meinde- oder Stadtverwaltung (Einwohnerkontrolle) melden. Eintragungen werden bis
zum Dienstag, 7. April 2015, vorgenommen.

Gesetz über die politischen Rechte
Für den Urnengang vom 12. April 2015 sind das Gesetz über die politischen Rechte
(GPR) vom 1. September 2003 sowie die Verordnung über die politischen Rechte
(VPR) vom 27. Oktober 2004 anwendbar.

Rechtsmittel
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dieti-
kon, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung
enthalten.

Die Stadt- und Gemeindekanzleien

Bürgerrechtserteilungen
Unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der eidgenös-
sischen Einbürgerungsbewilligung hat der Gemeinderat mit Beschluss vom
9. März 2015 gemäss § 21 des Gemeindegesetzes in das Bürgerrecht der
Gemeinde Geroldswil aufgenommen:

Becca Maria Raffaela, geb. 1974, bisher italienische Staatsangehörige
Becca Salvatore, geb. 1970, bisher italienischer Staatsangehöriger
Becca Alessio, geb. 2008, bisher italienischer Staatsangehöriger
Becca Jannis, geb. 2011, bisher italienischer Staatsangehöriger

Geroldswil, 13. März 2015 Gemeinderat Geroldswil

Gemeinde Weiningen

Ersatzwahl eines Mitglieds der Oberstufenschulpflege
der Kreisgemeinde Weiningen für den Rest
der Amtsdauer 2014–2018

1. Publikation der Wahlvorschläge

Auf die Ausschreibung vom 23. Januar 2015 sind innert Frist fol-
gende Wahlvorschläge eingereicht worden:

– Lehmann, Andreas, 1963, Dipl. Arch. ETH/SIA
wohnhaft Bergstrasse 10, 8955 Oetwil a. d. L. (FDP)

– Fischbacher, Andrea, 1954, Dr. phil. I
Mittelstufenschullehrerin, wohnhaft Hüttikerstrasse 8
8955 Oetwil a. d. L.

Bis spätestens am 23. März 2015, 8.30 Uhr, können diese Vor-
schläge bei der Gemeindekanzlei Weiningen geändert oder zurück-
gezogen oder es können neue Wahlvorschläge eingereicht werden.
Die formellen Anforderungen über die Wahlvorschläge sind in der
Wahlausschreibung vom 23. Januar 2015 bekannt gegeben wor-
den. Formulare für die Wahlvorschläge können auf der Gemeinde-
kanzlei Weiningen bezogen werden.

Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften
über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von
dieser Publikation an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs
beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, erhoben werden. Die Re-
kursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Weiningen, 13. März 2015 Gemeinderat Weiningen

Schulbesuchsvormittag Frühling 2015

Sehr geehrte Eltern, geschätzte Gäste

Die Schulpfl ege lädt Sie herzlich zum Besuchsmorgen ein. Es stehen Ihnen alle 
Schullokalitäten, in denen unterrichtet wird, inkl. Handarbeit und Hauswirtschaft 
für einen Besuch offen:

Dienstag, 17. März 2015 (Sekundarstufe)

Der Unterricht fi ndet nach Stundenplan statt. Allfällige Änderungen sind an der 
Tür des Klassenzimmers vermerkt. 

Damit Sie einen guten Einblick in den Schulalltag der Kinder geniessen können, 
ersuchen wir Sie, den Unterricht ohne kleine Kinder zu besuchen. Bitte beachten 
Sie, dass das Schulareal eine rauchfreie Zone ist.

Schulpfl ege, Schulleitung, Lehrerschaft, Schülerinnen, Schüler und Kindergarten-
kinder freuen sich auf Ihren Besuch.

Ersatzwahl Gemeinderat
(Rest der Amtsdauer 2014–2018)

Der Stadtrat hat am 16. Februar 2015 anstelle des per 5. März 2015 zurück-
getretenen Werner Lips:

Charlotte Keller, Sucherenweg 3, 8953 Dietikon

per 6. März 2014 als neues Mitglied des Gemeinderates für den Rest der 
Amtsdauer 2014–2018 als gewählt erklärt.

Gegen die Gültigkeit dieser Wahl kann gemäss § 19 ff. des Verwaltungsrechts-
pfl egegesetzes innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich und begründet beim Bezirksrat Dietikon Rekurs eingereicht werden. 

Die Stimmberechtigten der Reformierten Kirchgemeinde Oberengstringen
werden eingeladen zur

ordentlichen Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 12. April 2015, 11.00 Uhr in der reformierten Kirche

Traktanden: 1. Wahl der Stimmenzähler
2. Antrag Genehmigung Rechnung 2014
3. Jahresbericht der Kirchenpflege zum Amtsjahr 2014
4. Mitteilungen/Umfrage

Nach der Versammlung sind alle zu einem Aperitif eingeladen.

Ab Montag, 30. März 2015, können nach telefonischer Vereinbarung (044
750 12 86, Frau S. Forgiarini), die Akten im Büro des Gemeindedienstes,
Goldschmiedstrasse 7, eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Oberengstringen wohnhaften
Mitglieder der evangelisch-reformierten Landeskirche, die das 16. Alters-
jahr zurückgelegt haben und im Aktivbürgerrecht nicht eingestellt sind.

Das Stimmregister kann bei der Gemeinderatskanzlei Oberengstringen zu
den Schalterzeiten eingesehen werden.

Anfragen im Sinne von Art. 51 des Gemeindegesetzes sind bis spätestens
am vierten Tag vor der Kirchgemeindeversammlung schriftlich und vom
Fragesteller unterzeichnet der Reformierten Kirchenpflege Oberengstrin-
gen, Präsidentin Claudia Trüb, Brunnhaldenstrasse 30, einzureichen.

Oberengstringen, den 2. März 2015

Reformierte Kirchenpflege Oberengstringen

Bauausschreibung
Bauherrschaft Amonini Valerio

In der Halden 12, 8902 Urdorf
Bauprojekt Neubau Stützmauer

Kat.-Nr. 2383
In der Halden 12
(Zone W2/25%)

Planauflage
Die Pläne liegen bei der Planungs- und Bauab-
teilung, Bahnhofstrasse 46, Gebäude A, UG 13,
während 20 Tagen, vom 13. März bis 2. April
2015, zur Einsicht auf.

Rechtsbehelf
Begehren um Zustellung von baurechtlichen
Entscheiden sind innert 20 Tagen, von der Aus-
schreibung an gerechnet, beim Gemeinderat
schriftlich einzureichen. Elektronische Zuschrif-
ten (E-Mails) erfüllen die Anforderungen der
Schriftlichkeit in der Regel nicht. Wer das Be-
gehren nicht innert dieser Frist stellt, hat das
Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab
Zustellung des Entscheids (§§ 314–316 PBG).

Für die Zustellung des baurechtlichen Ent-
scheids wird eine Gebühr von Fr. 50.– verlangt.

8902 Urdorf, 13. März 2015

Planungs- und Bauabteilung

Bauausschreibung
Bauherr: Hugo Holenstein

Grundweg 7
8103 Unterengstringen

Projektverf.: Profil-Immobilien AG
Albulastrasse 55
8048 Zürich

Projekt: Neubau von vier Mehrfami-
lienhäusern mit Tiefgarage
Wechselächer
8103 Unterengstringen
Kat.-Nr. 2397, Zone W2L

Planauflage: Die Pläne liegen im Bausekre-
tariat Unterengstringen, Weiningerstrasse
50, zur Einsicht auf. Für die Zustellung des
baurechtlichen Entscheides wird eine Ge-
bühr von pauschal Fr. 40.– erhoben.
Dauer der Planauflage: 20 Tage vom Da-
tum der Ausschreibung an. Bei fehlender
Übereinstimmung der Daten im kantonalen
Amtsblatt und im kommunalen Publika-
tionsorgan gilt das Datum der letzten Aus-
schreibung.
Rechtsbehelfe: Begehren um Zustellung
von baurechtlichen Entscheiden sind innert
20 Tagen seit der Ausschreibung bei der
Baubehörde schriftlich einzureichen; elek-
tronische Zuschriften (E-Mails) erfüllen die
Anforderungen der Schriftlichkeit in der
Regel nicht. Wer das Begehren nicht innert
dieser Frist stellt, hat das Rekursrecht ver-
wirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung
des Entscheids (§§ 314–316 PBG).
Unterengstringen, 13. März 2015

Gemeinderat Unterengstringen
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